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Er hat Grofes erstrebt und trotz anféinglicher Verkennung
Grofes vollbringen diirfen, dank seiner zihen Ausdauer und
gliithenden Hingabe an das, was er als Lebensaufgabe sich stellte.
Er hat den Dank des engeren und weiteren Vaterlandes in vollstem
MalSe verdient; in der Geschichte des Rheintals wird sein Name
als der eines Wohltiters fortleben, und nennt man Escher v. d. Linth,
so darfte auch eines ,Wey vom Rheine“ gedacht werden. st

Ueber das eidgendssische Prazisionsnivellement.

Die letzten ausfithrlichen Mitteilungen tiber das eidgenossische
Priazisionsnivellement in unserer Zeitschrift finden sich im Jahr-
gang 1904, No. 9, in knapper Form enthalten. Sie beriicksich-
tigen hauptsichlich den historischen Teil und schlielfen mit dem
Resultate, dal die Héhe von Pierre du Niton mit 3¢3.6 nun fir
die erste Dezimale als sicher angenommen werden konne.

Wir wollen nun an der Hand eines Berichtes der Abteilung
fir Landestopographie an die schweizerische geoditische Kommission
iiber die Arbeiten am Prizisionsnivellement der Schweiz in den
Jahren 1893—1903, bearbeitet von Dr. J. Hilfiker, etwas niher
auf den gegenwiirtigen Stand dieses hochbedeutsamen Gliedes
unserer schweizerischen Landesvermessung eintreten.

Die Arbeiten am Prazisionsnivellement, welches als Glied der
damals mitteleuropiischen Gradmessung, die sich indessen zur
internationalen Erdmessung entwickelt hat, eingefiigt wurde, be-
gannen unter der Leitung der schweizerischen geoditischen Kom-
mission in der Mitte der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts.
Sie dauerten bis zum Jahre 1891 und fanden ihren vorldufigen
Abschlufs mit der Herausgabe des ,Catalogue des hauteurs®., Mit
diesem Jahre ist die Fortfiilhrung und Erhaltung des Prizisions-
nivellements an das eidgenossische topographische Bureau, jetzt
Abteilung fiir Landestopographie des schweizerischen Militér-
departements genannt, iibergegangen.

Seither sind bis zum Jahre 1907 17 Lieferungen des Werkes
»die Fixpunkte des schweizerischen Prizisionsnivellements® er-
schienen, welche die Linien des urspriinglichen Hauptnetzes, auier-
dem aber zahlreiche Zwischenglieder -enthalten, welche seither



dem Hauptnetze eingefiigt worden sind. Die neueste Publikation,
ein Erganzungsheft, die Mitteilung verénderter Punkte und deren
Ersatz haben wir in No. 11, Jahrgang 1907, besprochen,

Diese Hefte haben gegeniiber dem Hohenkatalog den Vorzug
der Handlichkeit; der Geometer hat sich nur diejenige Lieferung
anzuschaffen, die den Bereich seines engeren Titigkeitsfeldes um-
faldt, es sind aber namentlich die hithsch gehaltenen Situations-
skizzen von Wert, welche die Ortsbeschreibung unterstiitzen und
das Auffinden der Punkte, in vielen Fillen auch das Konstatieren
von Verinderungen derselben, erleichtern.

Die Versicherung.

Ein schwacher Punkt der ersten Nivellierungsarbeiten war
die Versicherung, namentlich der sekundéiren Punkte, welche
auf Wehrsteinen, Briistungsquadern von Briicken, Kreuz- und Weg-
weisersockeln, Brunnenbecken, Treppenstufen etc. nur mittelst
Oelfarbe stattfand. Im Aargau wurden dieselben s. Z. durch
Einmeilieln an Stelle der Farbe verbessert, aber auch diese Mal3-
regel mulite bald als ungeniigend bezeichnet werden. Eine in den
Jahren 1886—1887 im Auftrage der geoditischen Kommission
vorgenommene Rekognoszierung der Nivellementslinien ergab schon
damals das bemiihende Resultat, dall 833, d. h. 639/, der in die
Rekognoszierung einbezogenen Hohenpunkte als verloren zu be-
trachten waren. Davon fielen auf Punkte erster Klasse, die als
Bronzezylinder in Mauerwerk oder Felsen einzementiert waren,
26 = 1079/, derselben. .

Mit dem Fortschreiten der Nivellementsarbeiten ist der Ver-
sicherung eine immer zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet
worden, und eine der wichtigsten Aufgaben der Landestopographie
ist es jetzt, die mit grolien Opfern an Zeit und Geld geschaffenen
Fixpunkte dauernd zu erhalten und wenn deren Entfernung durch
bauliche Verinderungen unabweislich geworden ist, durch necue
zu ersetzen. Die periodisch erscheinenden Ergénzungshefte bieten
das Material, um die urspriinglichen Lieferungen stets auf dem
laufenden zu erhalten.

Format und Druck entspricht durchaus den ordentlichen
Lieferungen; da die Blitter und Erginzungshefte nur auf einer
Seite bedruckt sind, so kinnen die betreffenden Partien ausge-



schnitten und die Verinderungen {iber die urspriinglichen An-

gaben der Lieferungen geklebt werden. Eine solche Mutation

lautet beispielsweise :

, Wiesendangen, Lieferung 2, Seite 15.

Punkt 128 a. 1904 beseitigt.

N. F. 128. Station, Ueberfithrung der S. B. B. ither die Strale
nach Wiesendangen, Widerlager gegen die Station, mitt-
lerer Deckquader. ' '

Brenzebolzen 30. Stationsgebiude, Seite gegen Frauenfeld, Rand-
stein des Perrons (etwas beschadigt).

Die beiden letzten Punkte lassen Verinderungen
vermuten, der erstere seitlich verschoben, der letztere

~ etwas gesenkt. Sie sind 17. Mai 1904 neu bestimmt
worden und auferdem ein neuer horizontal eingesetzer

Brenzebolzen C. Stationsgebiude, Strafienseite, Nordecke, Sockel
0,40 m iber Boden. (Neuer Punkt).

Die Hohenzahlen haben wir, als unwesentlich, weg-

gelassen, auf das Croquis miilen wir ganz verzichten.

Die Menge der total verloren gegangenen oder beschidigten
Punkte ist geradezu erstaunlich, namentlich in der Nahe von
Stadten durch Neu-Anlage und Umbau von Verkehrsmitteln,
Kaniilen etc. Auf der Strecke N F 109 Bahnhof Zirich bis
NF 113 Kirche Dietikon, Distanz 11 Kilometer, ist von den
8 Hohenmarken zweiter Ordnung des Hohenkataloges keine einzige
mehr vorhanden. Aber — wir zitieren hier wortlich — auch im
offenen Gelénde unserer Niederungen sind diese Hohenpunkte viel-
facher Zerstorung ausgesetzt, indem z. B. auf dem Nivellements-
zug Pfaffikon-Schwyz von den 33 urspriinglich angelegten Punkten
nur 9 = 279/, intakt geblieben, dagegen 22 = 67 °/, zerstort
worden sind. Von den 12 alten Punkten zweiter Ordnung der
Linie Murten-Freiburg sind noch 2 = 170/, unveriindert und
9 = 759, zerstort. Von den 23 alten Punkten zweiter Ordnung
zwischen Neuenburg und Murten ist ein einziger als intakt ge-
funden worden. Auf der Linie Morges-Yverdon sind zwischen
©® 62 in Gollion-Allens und N F 16 in Yverdon, d. h. auf eine
Strecke von 29 Kilometer alle 22 alten Punkte des Hohenkatalogs
zerstort. Im ganzen miissen von 2143 auf Schweizergebiet liegenden,
urspriinglich vorhandenen Punkten des Hohenkatalogs 45 9/, als



vollstindig verloren betrachtet werden. Die noch brauchbaren
alten Hohenmarken sind nun durch je ein bis zwei neue Metall-
bolzen versichert, und es sind im ganzen 3733 solcher Bolzen an-
gebracht worden. :

Es ist klar, dall der Verlust einer solch groflen Zahl von
Hohenmarken sich nicht durch ortlich ausgefiihrte Nivellements
von beschrinkter Ausdehnung ersetzen lif3t. sondern daf} in allen
solchen Fillen Neunivellements notwendig werden. Solche sind
denn auch im Jahrzehnt von 1893 bis Ende 1902 auf eine Strecke
von 699 Kilometer, die Distanzen fiir Doppelnivellements inbe-
griffen, vom eidgendssischen topographischen Bureau ausgefiihrt
worden, :

Die Mafiregeln, welche zur Erhaltung der Versicherung der
neuen Nivellements getroffen werden, bestehen in:

a. Rekognoszierung der Nivellementslinie vor der Operation,
sorgfiltige Auswahl der Hohenpunkte und Versicherung der-
selben auf Felsen, Sockeln, Siulen und Strebepfeilern von
dlteren Gebiuden, auf den Pfeilern und Widerlagern,
nicht aber auf Deckplatten von Briicken.

Da, wo Felsen oder gut fundierte Gebiudeteile fehlen,
wie in den meisten nicht dicht bevilkerten Gegenden
des Flachlandes, hat seit 1902 das eidgenossische topographische
Bureau unterirdische, auf Betonklotzen einzementierte, ab-
deckbare Versicherungen eingefithrt, also eine #hnliche Ver-
sicherung, wie sie fir die Polygonpunkte der Stadt Ziirich
schon lingere Zeit tiblich ist, und sich vorziiglich bewshrt hat.

'b. Protokoll iiber die Versicherungen mit genauer, durch Croquis
unterstiitzten Beschreibungen, welche ein rasches Auffinden
der Hohenpunkte gestatten.

c. Durch zweckmifige Hohenmarken. Die alten, in Stein ein-
gemeifielten Kreuze mit Nummern fiir die Hohenmarken
zweiter Ordnung werden nur noch ausnahmsweise verwendet,
statt dessen werden Bronzebolzen in horizontalen und ver-
tikalen Steinflichen oder Eisenschrauben, letztere nur in
horizontalen Steinflichen einzementiert, verwendet.

- d. Schutz durch die kantonalen amtlichen Organe und das
Publikum. ~Das eidgendssische tcpographische Bureau hat
es sich angelegen sein lassen, die Kantons- und Gemeinde-
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behorden fiir den Schutz der in ihrem Gebiete befindlichen
Hohenmarken zu interessieren und sie zu bestimmen, die
Aufsicht iiber dieselben durch die Strafenaufseher ausiiben
zu lassen; .indessen hat nicht viel mehr erreicht werden
konnen, als dald die meisten Kantonsregierungen eine dies-
beziigliche Bekanntmachung im Amtshlatt verdffentlicht haben,
und nur in vereinzelten Fillen ist man durch Einfithrung
gesetzlicher Bestimmungen dein ersehnten Ziele niher getreten.“

Wenn somit bei den amtlichen Organen nicht das notige
Verstindnis vorausgesetzt werden kann, so ist es noch
weniger vom Publikum zu erwarten. So hat die Erfahrung
gezeigt, dal die in vertikalen Mauerflichen einzementierten
Bronzezylinder mit hervorragendem Kopfe am meisten Ver-
dnderungen und Beschidigungen ausgesetzt sind, indem bei
dem relativ weichen Material ein einziger Schlag geniigt,
um den Kopf abzubiegen. Am Simplonversicherungsnivelle-
ment Brieg-Iselle ist die iitberwiegende Zahl solcher Hohen-
marken im Laufe weniger Jahre beschidigt oder unbrauch-
bar geworden. Der Vorschlag, dem Publikum die Hohen-
marken durch Anbringen von Téfelchen mit der Aufschrift
,Hohenmarke“, mit Angabe der Hohe itber Meer, verstind-
licher zu machen und zum Schutze zu empfehlen, diirfte
fir dieselben manchen Orts leicht eine der beabsichtigten
entgegengesetzte Wirkung haben. -

Auf die wirksamste MaBregel zum Schutze der Héhen-
marken, wie sie fir die trigonometrischen Punkte schon
liingst eingefiihrt ist, Abschlul3 eines Dienstbarkeitsvertrages
mit Vormerkung desselben im Grundbuch, hat das eidge-
nossische topographische Bureau bis jetzt verzichtet, dagegen
wird seit 1902 von den Eigentitmern von Grundstiicken; auf
denen sich Hohenfixpunkte befinden, eine Bescheinigung ver-
langt, in der sie erkliren, von der Etablierung eines solchen
Kenntnis erhalten zu haben und in Ansehung des gemein-
nitzigen dffentlichen Zweckes fiir sich und ihre Rechtsnach-
folger versprechen, fiir die Erhaltung derselben ihr moglichstes
beizutragen. und far den Fall der Gefihrdung oder Be-
schidigung derselben dem Bureau der schweizerischen Landes-

topographie unverziiglich Anzeige zu machen. -
] (Fortsetzung folgt.)



	Ueber das eidgenössische Präzisionsnivellement

